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Amtlicher Teil-

I. 1890. Diez,  den 9. März 1917.
«n die Herren Bürgermeister des Kreises.

Zur Durchführung des Gesetzes über den vatert 'indl-
scheu Hilfsdienst vom 5. Dezember 1916 wollen Sie mir
bis pünktlich zum 15 . d. Mts.  aus Ihren Gemeinden
eine Liste derjenigen Personen vorlegen, die als Hilft-
dienstpflichtige für die Heranziehung zur Land- uns Forst-
Wirtschaft in Betracht kommen.

Nur solche Personen , die zur Zeit zweifels¬
ohne nicht im Sinne des 8 2 des genannten
Gejctzes beschäftigt sind,  sind namhaft zu machen.

Für die Liste, die, sofern eine vollständige Erfassung
sämtlicher in Betracht kommenden Personen bei der Kürz?
der Berichterstattung nicht möglich ist, baldmöglichst zu
ergänzen ist, ist nachstehendes Muster zu verwenden.

Dem Einberufungsausschuß in Oberlahn stein  und
der Hilssdienstmeldestelle in Limburg (Kreisarbeitsnach-
weis ) sind fortlaufend die Personen namhaft zu machen,
dre der Aufforderung zur Arbeitsleistung gefolgt sind.
Gleiche Nachricht hat an beide Stellen zu erfolgen, sobald
der Bedarf an Hilfskräften gedeckt ist.

Ich erwarte genaue Beachtung und )' ünkt-
liche Einhaltung des gesetzten Termincs.

Der König!. Lanvrat.
lalttlikti

Gemeinde:

l Name
S
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>er Hilft
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Familien-
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hältnisse

J -Nr . L 1913. Diez,  den 9. Marz 1917.
«n die Herren Bürgermeister des Kreises.

Uni einen Ueberblick zu bekommen, welche Mengeu
Benzol für die Landwirtschaft im Unterlahnkreis benötigt
werden, wird ersucht, eine Aufstellung nach unterstehendem
Muster unrgehend spätestens bis zum 13 . ds . Mtr ., vor¬
mittags , hierher etnzusendcn. Äufzunehmen sind nur:

1. Landwirtschaftliche Maschinen (Dreschmaschinen und
Pflüge ).

2. Maschinen in Reparatur -Werkstätten für landwirt¬
schaftliche Maschinen und Geräte , welche durch Benzol
getrieben werden.
Es kann nur der wirklich dringendste Bedarf  Be¬

rücksichtigung finden.
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2tetrifft:  Schlachlviehaufnahme.
Am Donnerstag , den 15 . März ds . Js . hat

in Ihrer Gemeinde eine Aufnahme derjenigen Schlachtvieh«
stücke startzufinden , die in der Zeit vom 16 . April  bi .-«
13 . Iuli 191  7 an den VirhhandelsVerbauö geliefert lver-
den müssen. - E 'Y .'w ™ \

Aiaßgebend für die Aufnahme sind die in meiner ttm«
druckverfügung vom 26. 5. 1916, J .-Nr . II. 530t , gegebenen
Richtlinien.

Zur Schonung der Bestände an Milchkühen wird be¬
stimmt , daß nicht aufzunehmen sind:

a) Kühe, die erkennbar trächtig sind,
b) Kühe, die ohne erkennbar tragend zu sein, 4 Liter

uni . mehr Aiilch täglich geben.
Vertragsschweine , sowie Schweine für Hausjchlachtun-

ge», sind in die Spalte 16 der Lifte mitaufzunehmen . Haus-
schlachtungsschweine sind natürlich nicht in die Spalten 18
bis 30 cinzutragen , da hier nur die abzu liefernder«
Viehstücke zu erscheinen haben.

Für die Aufnahme ist das Ihnen mit der Post recht¬
zeitig zugehende Formular zu verwenden . Die Aufnahme¬
liste ist in doppelter Ausfertigung auszuftellen , wovon
dann eine Liste in Ihren Akten verbleibt und die andere
Liste mir bis pm Montag, den  19 . M 8 r;  d s . I s
cinzusenden ist.

Ein Blatt mit Mustereintragungen ist zur Beachtung
und Aufbewahrung in Ihren Akten beigcjügt.

In die Listen sind sämtliche landwtrtschastluhei , Be¬
triebe, die Tiere der angegebenen Gattungen besitze«, anszu«
nehmen . Genaue und gewissenhafte Aufstellung ist erfor¬
derlich. Tabei ist zu beachten, daß die abzuliefcrudea Tier¬
in den Spalten 18 bis 30 mit den im Formular angegebenen
Abkürzungen zu bezeichnen sind, wobei das ungefähre Lebend¬
gewicht anzugeben ist, zum Beispiel:

C 1300 Ochse 1500 Pfund.
R 900 Rind 900 Pfund.
Sch 200 Schwein 200 Pfund,
Ka Kalb.

Der Viehhandelsverband wird sür die Aufstellung der
Listen eine geeignete Vergütung gewähren.

Der Vorsitzende de« « rei»a»ssW«ste».
Dnverstadt.

Anordnung über das Schlachten von Ziegenmutter-
und Schaflümmem.

Auf Grund des 8 4 der Bekanntmachung des Stell»
vertrctcrs des Reichskanzlers über ein Schlachtverbcr für
trächtige Kühe und Sauen vom 26. August 1913 (ReichS-
Gesetzbl. S . 313) wird hierdurch folgendes bestimmt'

8 i.
Tic Schlachtung aller Schaflämmer und Ziegenmuttsr-

lämmer , die in diesem Jahre geboren sind oder geboren
werden, wird bis auf weiteres verboten.

8 2.
Das Verbot jiuDet feine Anwendung auf Schlachtun¬

gen, die erfolgen , weil zu befürchten ist, daß das Tier av
einer Erkrankung verenden werde, oder weil es tirfokM
eines Unglücksfalles sofort getötet werden muß. Solche
Schlachtungen sind innerhalb 24 Stunden nach der Schlach¬
tung der für den Schlachtungsort zuständigen Ortspolizeibe-
hölde anzuzeige ».

§3.
Ausnahmen von diesem Verbot können aus dringenden

wirtschaftlichen Gründen vom Landrat , in stadtkneiseu
von der Ortspolizeibehörde zugelassen werden.

gegen dtese srnorvnung turteen gc
8 ö der eingangs ermähnten Bekanntmachnnz mit

Grldstrafe bis zu 1500 Mark oder mit Gefängnis bis zu
drei Monaten bestraft.

8 5.
Tie Anordnung tritt mit dem Tage ihrer Bekanntmach¬

ung in; Deutschen Reich- und Preußischen Staatsanzeizer io
Kraft . , xM d .

Berlin , den 31 . Januar 1N7.
Ter Minister für Landwirtschaft.

Domäne« «nd Forste«.
_ __ Freiherr von  Schorlemer.

B . 7:V . Frankfurt a. Main , den 22. Februar 1917.
llntermainanlage 9.

Bekanntmachung.
Im Anschluß an den Erlaß des Königlich Preußischen

Londksjleischamtes vom 31. Januar wird folgendes be¬
stimmt : .. - . . . . ■ . - . , _

I.
Die nach! 8 1 Abs , 3 - er Verordnung über die Regelung

des Fleischverbrauchs vom 21. August 1916 kartenfreien
Schlüchtabfälle und das Blut werden für den Bereich des'
Regierungsbezirks Wiesbaden in die Verbranchsrezelung
einbezogen.

II.
Ale „Frischwurst? welche mit dein doppelten Gewicht

au'- die Fleischmarken angerechnet wird , gelten nur Blut-
un:> Lcberwurst. Zur „Dauerwurst " hingegen , welche mit
dem wirklichen Gewicht aus die Fleischkarten ungerechnet
wird , rechnen Fleischwurst und Preßkopf , auch wenn sie nicht
als Dauerwurst hergestellt sind. Markenfrei darf nur solche
Blutwurst abgegeben werden, die unter Verwendung vov
Blue (Blutgrützwurst und dergl .) ohne jeden Fleisckzusatz
wozu auch Speck und Grieben rechnen, hergestellt ist und
als solche deutlich bezeichnet wird.

III.
Für die Abgabe von bedingt tauglichem oder minder¬

wertigem Fleisch wird , auch wenn das minderwertige oder
bedingt . taugliche Fleisch nicht aus Notschlachtunzen her-
rührr, bestimmt , daß dieses Fleisch mit dem doppeltem Ge¬
wicht aus die Fleischkarten anzurechnen ist.

«ezirttfleischst - ll - für de« Regierungsbezirk
Wiesbaden.

Wer » «vfMKttte
gez von Bernus.
*

Der 8 2 Msatz 2 der Verordnung des Kreisauöschulses
vom 24. September 1916, Kreisblatt Nr . 226 , berreffend die
Regelung des Verbrauchs von Fleisch und Fleischwaren
im Unierlahnkreis , gilt durch vorstehende Anordnung als •
abgeändert.
> Diez,  den 5. März 1917.

Der Kreisausschutz de« Unterlahnkreises.
Laderstadl.
. ’ . 1s-

A. Sil . U . 1933. t beit .1. Mir - 191?.
' ’ . - .Mi ..: _i.-, aa

Nach den vorstehenden Bestimmungen sind nunmehr
alle bisher in die Berbrauchscegelung nicht cinbezogenen ; ;
Schlachtviehabfälle , die sogenannten fleischkartenfceimTcil?

Blut , Herz, Leber ustv. — in die Berbräuchsregelung mit - &
einbczogen und dürfen nur gegen Fleischkarten an die Ver¬
braucher abgegeben werden.

Ich ersuck>e die Herren Bürgermetstet , dies sofort den
Metzgern gegen Bescheinigung zur Kenntnis zu bringen.

Der « orfitzende des Kreisansschnffe«.
Wnd« st*tz-t.



Bekanntmachung.
Die seit einigen Jahren von der Abteilung ausgeführte

Prüfung von trigonometrischen Punkten hat ergeben, daß
die Marksteine zunr Teil ganz verschwunden, zum Teil aus
dem Acker herausgenommen und am Wall oder im Graben
niedergcletzff zum Teil an Ort und Stelle liegend vergrabe»
sind. Die Besitzer sind fast ausnahmslos im Unllaren über
deiiiZweck » nck Wert der trigonometrischen Marksteine. Sie
beackMn dkê Markfkrinfchutzflächen in dem Glaüben , daß
ihnkw-zwar -der "Böden nicht gehöre, ihnen aber die Nutz-
nießü^ .MerMM sei. Diese Annahme -ist natürlich - irrig.
Dic '»Märksteinfchützfläche,'ch. i. pie kreisförmige BodWäche
von zwei OuadraW2tern üm den 'Markstein , darf nicht vom
Pflüge --berührt ' werden . Vexgl . 'ss 2 der Anweisung vom
20. Juli 1878^ betreffend die Einrichtung und Erhaltung
der trigonometrischen Marksteine . Zuwiderhandlungen wer¬
den »ach K 370 , I des R .-Str .-G.-B . mit Geldstrafe dis zu
750 Mark bestraft.

Durch das Umpflügen und Eggen der Martsteiuflächen
rntftehku die vielen Verrückungen und Beschädigungen der
Marksteine ; mit der geringsten Verschiebung ist aber der
Punkt zerstört und kann nur unter Aufwendrlpg von erheb¬
lichen Kosten von Technikern der Landesaufnahme Wiede:
hergestellt werden . Die Zerstörung von trigonometrischen
Punkten der Preußischen Landestriangulation fällt unter
8 304 des R .-Str .-G .-B . (Gegenstand der Wissenschaft) und
wird mit Geldstrafe bis 900 Mark oder mit Gefängnis bis
zu zwei Jahren bestraft. ’ .

Trigonometrische Abteilnna der König !. Landes¬
aufnahme.
v . Brrkrab.

* . *
J .-Rr . I. 1650. Drez,  den 6. März 1917

A« die Herren Bürgermeister
und die König !. Gendarmen des Kreises.
Vorstehendes wiederholt zur genauen Beachtung.
Tic Herren Bürgermeister wollen diejenigen Personen,

auf deren Grundstücken sich trigonometrische Marksteine be¬
finden , über obenstehende Aufklärungen der Königlichen
Landesaufnahme in Berlin belehren und auch dre übrige
Bevölkerung in geeigneter Weise darauf aufmerksam machen.
Tabei ist darauf hiuzuwirkcn , daß di? Marksteine für die
Landesausnahme als auch für alle hieran anschließenden
Vermessungen einschließlich der Katasteraufnahmen sowie
die Aufnahme von Konsolidationen , Zusammenlegungen,
für militätische und viele andere Zwecke von Bedeutung sind.
Wiederholt ist es vorgekommen , daß Beschädigungen an
Marksteinen von Kindern verübt worden sind. Dies könnte
verhütet werden, wenn die Lehrer die Kinder aus die Be¬
deutung solcher Steine aufmerksam machten ; in dieser H'm-
sichk wollen sich die Herren Bürgermeister mit den Herren
Lehrern in Verbindung setzen.

Die OrtsvorstrUde und Konigl . Gendarmen haben sich
öfters davon zu überzeugen, ob die Marksteine sick noch
in vorschriftsmäßigem Zustande befinden , und mir von jeder
-Besck'äSigüüz oder Verrückung sofort AnzrigS zu erstatten.
Bei den Revifionsn ist jede Beschädigung der Fekdfrüchte
tunlichst zu vermeiden . Die Kal . Gendarmen verweise ich auf
die ihnen bisher zugegangenen und weiter zugchenden Ver¬
zeichnisse über die vorhandenen Marksteine und die ihnen
gewordene .besondere Anweisung zur Berichterstattung vom
27. 2. 1911 , I. 1668.

De» Kan»rot. - - - - - -- --
Duderstadt.

«rtlVw , Trfco. A4 . ffttiiCttax AAAA.
VW . 1 , llnt « den Linden 72--7N.

Bekanntmachnng.
Dem Michael Nitkowski , geboren am 6. Oktober 1887

zu Saaben , Kreis Preußisch Stargard , und seiner Schwester
Maria Nitkowski , geboren am 15. Mai 1896 zu Berlin,
mußte auf Grund vorgekommencr Unregelmäßigkeiten die
Betätigung zu Kriegswohlfahrtszwecken von dem Herrn
Reglerüngspräsidenten in Stächen untersagt werden. Es ' '
erscheint sticht ausgeschtvsftn , daß die Genannten auch irr " '
cudcrcn Bezirken versuchen werden, eine Tätigkeit zu Kriegs>
wrhljährtszwecken auszuüben .- Ich ersuche ergebenst, eine
derartige Betätigung der Genannten gegebenenfalls zu un¬
ke,rsagen. .

Der Staatskommissar für die Regelung
der KriegSwohlsah , tspflege in Prenheu.

d. Jarotzkp.
__ Ministerialdirektor.
Akt . III b. Tgb .-Nr . 3307/959.

Frankst,rt a . M ., den 21 . Febrnar 1917.
Betr . : Fahnenflucht.

Veroidnuvlf.
Auf Grund des, 8 9 b des Gesetzes über den Pelagrrung :- .

zustanv vom 4. Juni 1851 und des ReichLgesetzes vom 11. D>>
zeniber 1915 bestimme ich für den inir unterstellte '., Korps-
bezirk:

I.
Wer von dem Vorhaben der Fahnenflucht einer aktiven

Mililärpcrson oder einer Person des Beurlaubtcnstandes
zu einer Zeit , zu welcher die Verhütung dieses Verbrechens
noch möglich ist. glaubhafte Kenntnis erhält und eS vor¬
sätzlich oder fahrlässig unterläßt , hiervon der nächsten Mili¬
tär- oder Polizeibehörde unverzüglich Anzeige machen,
wird , wenn die bestehenden Gesetze keine höhere F . eiheits-
straft bestimmen , für den Fall , daß. das Verbrechen der
Fahnenfluchl begangen oder versucht worden 'st, mit Ge¬
fängnis bis zu einem Jahre , beim Vorliegen mildernder
Umstände mit Hast oder mit Geldstrafe bis zu 1590 Mark
bestraft.

II.
Gleiche Strafe trifft denjenigen , welcher Von dem

Aufenthalt eines Fahnenflüchtigen öder einer Person , welche
von. ihrer Truppe oder ihrer Dienststellung eigenmächtig
sich entfernt hat oder vorsätzlich fern bleibt oder den ihr
erteilten Urlaub eigenmächtig überschritten hat und sich
verborgen hält oder auf andere Weise der militärischen
Kontrolle sich entzieht , glaubhafte Kenntnis erhält und
es vorsätzlich oder fahrlässig unterläßt , der nächsten Militär - <
oder Polizeibehörde von deren Aufenthalt unverzüglich An¬
zeige zu machen.

Diese Verordnung findet auch auf Angehörige der be -
zeichneten .Militärpersonen Anwendung.

XVIII. Armeekorps.
Stellvertretendes Generalkommando.

Der stellv. Kommandierende General:
. y .. ... Riedel,

Generalis,ltnant.

M . 1898. ' Diez,  den 5. März - 1917.
Bekanntmachung

Durch Verfügung des stellv . Gen .-Kdos . 18VÄ .- K. vom
22. 2. 17 — IIa , I a, Nr . 1890 — wird das 2a nd stu r m-
JnfaNterie - Ersatz - Bataillon , Wiesbaden.
(X VIII,25) mit Wirkung vom 10. 3. 17 aufgelöst.

-> Der « SntM.
ii -' 5- ’ I , Ä ..■■■ v - t -v- .i 'V-i is«
- ' ^ü *ne»aMrtiK. ^ .k 1.



i»rtr.; fial ?laag §t>ertef)r mit »ern Wuälatt*.
WembnunQ.

Nachdem die Verordnung des Bundesrats vom 3. Fe¬
bruar 1917 betr. Zahlungsverkehrmit dem Ausland (R.--G.-
Bl . S . 105) und die Bekanntmachung des Reichskanzlers da¬
zu vom gleichen Tage ergangen sind, hebe ich meine Bervrd-
nuns! vom 9. Januar 1917, betr. Verhinderung de-, Reichs¬
markabflusses nach dem Auslande (III6 180/131) auf.

XVIII . Armeekorps.
Stellvertretendes Generalkommando.

Der stellv. Kommandierende General:
Riedel.

Generalleutnant.

Nichtamtlicher Teil-
Bezirksausschuß für Frauenarbeit im Kriege.

Am 19. Februar versammelten ,ich im Sitzungssaale der
Kgl. Regierung in Wiesbaden einer Einladung der Frau Re¬
gierungspräsident v. Meister folgend, zirka 120 Personen aus
dem ganzen Regierungsbezirk Wiesbaden , teils Regierungs-
heamte , teils Landrätinncn und Damen in leitender Stelle
in Wohlfahrtsvereinen und Verbänden zwecks Beratung zar
Gründung eines Bezirksdereins für Frauenarbeit im Kriege.

In ihrer Begrüßungsansprache wies Frau Regierungs¬
präsident v. Meister hin auf die Wichtigkeit der Fragen , mit
denen die Versammlung sich, zu befassen habe, die schwer, aber
zu lösen seien mit gutem Willen und Zusammenhalten und
-arbeiten . Drei von einander unlösbare Fragen seien es : die
der Ernährung , des Erwerbes und der Fürsorge . Ter leitende
Gedanke bei dem Plan , einen Bezirksausschuß für die Frauen¬
arbeit zu gründen , sei der , daß jede schon existierende Or¬
ganisation , Verband , Verein , möge er heißen wie er wolle,
sein« volle unabhängige Tätigkeit behalten soll, jedoch einen
Zusammenschlnß zu schassen ftir gegenseitige Hilfe und Un¬
terstützung, damit man vereint die großen Aufgaben , die gerade
jetzt an uns Frauen herantreten , zum Wähle des Vater¬
landes lösen könne.

Frau Regierungspräsident v. Meister übertrug hierauf die
Leitung der Versammlung Frau Dr . Reben , welche den Zweck
der Versammlung noch näher erläuterte . Frl . Kirch aus
Frankfurt , die Leiterin in der Frauenarbeits -Hauptstclle des
Kriegsamtes , betonte in ihrem Vortrage die Notwendigkeit
äußerster Produktion aus allen Gebieten der Munitionsan-
sertigung und Ernährungspolitik . Hierauf sprach Frl . Keller
aus Frankfurt über den zweckmäßigen Ausbau der Kinder-
Und Frauenfürsorge.

Unter den in der darauffolgenden Aussprache genannten
Wünschen Ivaren die hauptsächlichsten:

Schutz der 14— 17-jährigen Arbeiterin-
Frühere , den Aroeitsstunden der berufstätigen Frauen an-

gepahte Dienststunden in den Säuglingskrippen , Kinder¬
horten usw.

Kontrolle der Abwandenmg vom Lande in die Industrie¬
zentren.

Einführung besonderer Wagenabteilungen für jugendliche
Fabrikarbeiterinnen.

Anstellung von Fabrikpflegerinncn.
Ueber Ernährungsfraqen sprach Frau Dr . Mosa .Kemps-

Frankfurt.
Enge Zusammenarbeit der Frauen mit den KriegSwirt-

schaftSstellen, Beschaffung und Erhaltung weiblicher Kräfte
auf dem Lande , Förderung der Ablieferung der Landesprodukte
durch Einrichtung behördlich konzessionierter Sammelstelleu in
Fühlung mit den einschlägigen Behörden . Die Arbeit der
Städter bilde oie Grundlage zu den technischen Kriegserfolgen,
darum sei es vaterländische Pflicht der Landbewohner und
kleineren Städte , mitzusorgen für die Verpflegung der Groß¬
städte- Weibliche Mitarbeit an den Kriegswirtschaftsstellen,
»1« sich über das ganze Reich verteilen sollen. Versorgung
iw Stafcfv leniwirtschaftttch « ttgw Grauen . GSrNrnor Ne

waren hic ha,unsachlichsten Richtlinien , welche S*r .ra
Dr. Kemps von der Frauenarbeit verlangte. In der lebhaften
Aussprache wurde u. a . angeregt , daß in die KriegswirtschaftS-
stcllen neben dem Landrat und 4—6 Landwirten auch weib¬
liche Kräfte gewählt werden könnten . Herr Oberregierungs¬
rat Sprtngorum beantragte die sofortige Ernennung eines enge¬
ren Vorstandes , und es wurden Frau Regiernngspräsident v.
Meister für den Regierungsbezirk Wiesbaden , Frau Tr - Rosa
Kempf für die Stadt Frankfurt und Frau Dr . Reben ftir Wies¬
baden gewählt.

Der enge Vorstand wurde mit der Bildung eines erweiterten
Vorstands betraut . Dieser soll sich zusammensetzen nuS den
auf Wunsch des Herrn Regierungspräsidenten durch die Land¬
räte vorgeschlagenen Damen und den Vertreterinnen der großen
Frauenorganisationsn , wie Vaterländischer Frauenverein , katho¬
lischer Frauenbund , cvang. Frauenhilfe u. a. m.

Herr Beigeordneter Borgmann bat die Anwesenden mn
rückhaltlose Zusammenarbeit unter Hintansetzung aller kon¬
fessionellen oder Vereinsinteressen im Dienste für das Vater¬
land , in der Zusammenarbeit von Stadt und Land.

Erläuternd erklärte Frau Dr . Reben nochmals , daß die
Rechte und die Selbständigkeit der bestehenden Vereine in keiner
Weise dadurch beeinträchtigt werden sollen , daß die Haupt¬
ziele des neuen Bezirksausschusses für Frauenarbeit im Krieg«
nur Sie bestmöglichste Lösung der Ernährungs -, Erwerbs - und
Fürforgefragen seien, indem er sich der vom Kriegsamt ein¬
gerichteten Frauenarbeitshauptstelle des 18- Armeekorps zur
Verfügung stelle, ein Zusammenfassen der Frauenarbeit bewir¬
ten , sowie ein Bindeglied für Stadt und Land werden solle.

Aus Provinz und Rachbargebieten.
:!: Bezirksstelle für vemüf « und Odü.
Unterm 1. März d. Js . ist für den preußischen Staat

ein .Landesamt für Gemüse und Obst errichtet worden, das
seinen Sitz in Berlin hat . Dem Landesamt fällt die Auf¬
gabe zu, für die Aufbringung und Verteilung von Gemüse
und Obst im Staatsgebiet zu sorgen. So weit das Landesamt
ton seinem Recht der Versorgungsregelung Gebrauch machh
ruhen die entsprechenden Befugnisse der Kummunalderbänd «,
Oberpräsidenten und Regierungspräsidenten . Mit der Unter-
vcrteilung der Vom Reich überwiesenen Gcmüsewarcn und Obst-
crzcugnisse hat das Landesamt nichts zu tun . Für jede Pro¬
vinz ist eine Provinzialstelle und für jedem Landkreis
eine Kreisstelle für Gemüse und Obst einzurichten . Die Ober¬
präsidenten können von der Errichtung einer Provinzialstelle
absehen und statt besten den Regierungspräsidenten die Ein¬
richtung von Bezirksstellen übertragen . Bon diesem Recht
hat der Oberpräsident der Provinz Hessen-Nassau Gebrauch
gemacht Regierungspräsident Dr . v. Meister hat infolgedesten
für den Regierungsbezirk Wiesbaden eine Bezirksstelle für Ge¬
müse und Obst mit dem Sitz in Wiesbaden eingerichtet , der
eine an die Rhein -Mainische Lebensmittelstelle angcschlostene
Gesckäftsabteilung in Frankfurt a . M . angegliedert ist. Leiter
der Bezirksstelle ist Geheimer Regierungsrat Troege.

Anzeige «.

Holzversteigerung.
Mittwoch den 14. März,

nachmittags1 Uhr
werden im hiesigen Gemeindewald, Distrikt Norderwald

46 Rm- Buchen-Scheit- und Knüppelholz und
1600 Buchen- Wellen

öffentlich ve>steigert.
Frci««diez, den9. März 1917.

Ger Bürgermeister.
Künzler.

Verantwortlich für die Schriftlettuaa Mchard Heia. ®ao

sfenanderahren.BeirdieBiirzaufbebenden
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